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NE^N YORK, U.S.A. 
November 16,1936 

17. I 

Z.Hd. des Herrn Vizekons 
Dr.Schaffhausen. 

t U 

Herr Dr.Krause-Wichmann, Commercial Attache 
beim Deutschen Konsulat in New York, schlug vor, mich in fol-
gender Angelegenheit an Sie zu wenden. 

Einer meiner Kunden hat einen Auftrag bei 
einer deutschen Maschinenfabrik placiert im ungefaehren Betrage 
von EM 100,000.- mit der Bestimmung, dass Kompensation erfolgen 
soll. Daraufhin erhalte ich Kabelnachricht von Hamburg, dass eine 
Kompensation nicht erfolgen kann auf Grund der "ASA"-BeStimmung 
vom 20.Oktober, die mir nicht bekannt ist und ich waere Ihnen 
ausserordentlich dankbar fuer weiteren Bescheid. 
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Hochachtungsvoll 

MAX GRUENHUT 
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General Manager. 
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Montreal, November 19, 1936 

Verrechnungsabk. spez 

Auf die Anfrage vom 16. d.M 

Firma Max Gruenhut 
21 otate street, 
New York, IJ.o.A. 

It 

Geehrte Herren! 

AN. 
m. i 

Nach dem deutsch-':anadischen Zahlungsabkommen 

voxa 22. Oktober sind private Verrechnungsgesohaefte 

(Kompensation) fuer die ersten seohs Monate nach dem 

15. November an sich noch zulaessig. 

Nach den hierher gelangten Mitteilunren aus Deutsch-

land werden Kompensationsgeschaefte unter 50 000 RM 

fuer Einzelauftraege nioht mehr genehmigt. 

Die von Ihnen erweehnte "ALA"- Bestimmung vom 

20. Oktober ist mir nicht bekannt. 

Es wird sich empfehlen, dass Ihre Hamburger Firma 

den zustaendigen deutschen stellen alle Einzelheiten 

des geplanten Geschaefts mitteilt und eine Entscheidung 

herbeifuehrt. Nach einer mir zugegangenen Weisung des 

Auswaertigen Amts empfiehlt es sich jedoch ,von der Stel-

lung neuer Kornpensationsantraege abzusehen. 

Mit deutschem Gruss 

Der Generalkonsul 

S/H 
Unter fliegendem biege! ueber New York 
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Verrechnungsabk. bpez, 

Montreal, den TO. November 1936, 

Firna Max Gruenhut, 
21 otate street, 
New York, U.a.A. 

Geehrte Herren! 

Im Anschluss an nein Schreiben vom 19. 

November teile ich Ihhen ergebenst mit, dass der 

Bunderia S3 betreffend private Verrechnunrsgeschaefte 

und Gegenseltißkeitsgeschaefte, vom 5. November 1936 

eis Anlare des "Eildienst" vom gleichen Tage Einge-

gangen ist. Das Generalkonsulat New York ^Ird in der 

Lage 3ein, Ihnen ueber diesen Erlass naehere Mit-

teilung su machen. 

Mit deutschen Gruas, 

Der Generalkonsul 

b/H 

-.a&tscndi* en deutü-

- •lanten Ots«heef' 
I.A. 

Unter fliegenden Siegel ueber New York 


